
§ 16Paragraph 16, 

Bauland 

 

1. (1)Absatz einsDas Bauland ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten in 

folgende Widmungsarten zu gliedern: 

2.  

1. 1.Ziffer eins 

Wohngebiete, die für Wohngebäude und die dem täglichen Bedarf der dort wohnenden Bevölkerung 

dienenden Gebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, welche in das Ortsbild einer Wohnsiedlung 

eingeordnet werden können und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder 

Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkung auf die Umgebung verursachen. Die 

Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) darf nicht 

über 1 betragen. Wohngebiete, die für Wohngebäude und die dem täglichen Bedarf der dort 

wohnenden Bevölkerung dienenden Gebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, welche in das 

Ortsbild einer Wohnsiedlung eingeordnet werden können und keine das örtlich zumutbare Ausmaß 

übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkung auf die 

Umgebung verursachen. Die Geschoßflächenzahl (Paragraph 4, Ziffer 17, NÖ BO 2014, 

Landesgesetzblatt Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) darf nicht über 1 betragen. 

2.Ziffer 2 

Kerngebiete, die für öffentliche Gebäude, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Wohngebäude 

sowie für Betriebe bestimmt sind, welche sich dem Ortsbild eines Siedlungskernes harmonisch 

anpassen und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung 

sowie sonstige schädliche Einwirkung auf die Umgebung verursachen. Die Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 

17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) darf nicht über 1 betragen. Kerngebiete, 

die für öffentliche Gebäude, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Wohngebäude sowie für 

Betriebe bestimmt sind, welche sich dem Ortsbild eines Siedlungskernes harmonisch anpassen und 

keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie sonstige 

schädliche Einwirkung auf die Umgebung verursachen. Die Geschoßflächenzahl (Paragraph 4, Ziffer 

17, NÖ BO 2014, Landesgesetzblatt Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) darf nicht über 1 

betragen. 

3.Ziffer 3 

Betriebsgebiete, die für Bauwerke solcher Betriebe bestimmt sind, die keine übermäßige Lärm- oder 

Geruchsbelästigung und keine schädliche, störende oder gefährliche Einwirkung auf die Umgebung 

verursachen und sich – soweit innerhalb des Ortsbereiches gelegen – in das Ortsbild und die bauliche 

Struktur des Ortsbereiches einfügen. Betriebe, die einen Immissionsschutz beanspruchen oder 

voraussichtlich mehr als 100 Fahrten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und 

Tag – abgestellt auf den jährlich durchschnittlichen täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugen, sind 

unzulässig. 

4.Ziffer 4 

Industriegebiete, die für betriebliche Bauwerke bestimmt sind, die wegen ihrer Auswirkungen, ihrer 

Erscheinungsform oder ihrer räumlichen Ausdehnung nicht in den anderen Baulandwidmungsarten 

zulässig sind. Betriebe, die einen Immissionsschutz gegenüber ihrer Umgebung beanspruchen oder 

voraussichtlich mehr als 100 Fahrten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und 

Tag – abgestellt auf den jährlich durchschnittlichen täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugen, sind 

unzulässig. 
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5.Ziffer 5 

Agrargebiete, die für Bauwerke land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und der sonstigen 

Tierhaltung, die über die übliche Haltung von Haustieren hinausgeht, bestimmt sind; andere Betriebe, 

welche keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigungen sowie 

sonstige schädliche Einwirkungen auf die Umgebung verursachen und sich in ihrer Erscheinungsform 

in das Ortsbild und in die dörfliche bauliche Struktur einfügen, sowie Wohnnutzungen mit höchstens 

vier Wohneinheiten pro Grundstück sind zuzulassen. 

6.Ziffer 6 

Sondergebiete, die für bauliche Nutzungen bestimmt sind, deren besonderer Zweck im 

Flächenwidmungsplan durch einen Zusatz zur Signatur ausdrücklich festgelegt ist. Das sind 

Nutzungen, 

-Strichaufzählung 

die einen besonderen Schutz (Krankenanstalten, Schulen u. dgl.) erfordern oder 

-Strichaufzählung 

denen ein bestimmter Standort (Asphaltmischanlagen u. dgl.) zugeordnet werden soll oder 

-Strichaufzählung 

die sich nicht in die Z 1 bis 5 (Kasernen, Sportanlagen u. dgl.) einordnen lassen die sich nicht in die 

Ziffer eins bis 5 (Kasernen, Sportanlagen u. dgl.) einordnen lassen. 

7.Ziffer 7 

Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen, die für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser und für 

Kleinwohnhäuser sowie für Betriebe bestimmt sind, welche sich in Erscheinungsform und 

Auswirkungen in den erhaltenswerten Charakter der betreffenden Ortschaft einfügen. 

8.Ziffer 8 

Wohngebiete für nachhaltige Bebauung, die für die in der Z 1 aufgezählten Nutzungen bestimmt sind, 

wobei die Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) 

über 1 betragen darf. Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl ist anzugeben und muss größer als 1 

sein. Wohngebiete für nachhaltige Bebauung, die für die in der Ziffer eins, aufgezählten Nutzungen 

bestimmt sind, wobei die Geschoßflächenzahl (Paragraph 4, Ziffer 17, NÖ BO 2014, Landesgesetzblatt 

Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) über 1 betragen darf. Die höchstzulässige 

Geschoßflächenzahl ist anzugeben und muss größer als 1 sein. 

9.Ziffer 9 

Kerngebiete für nachhaltige Bebauung, die für die in der Z 2 aufgezählten Nutzungen bestimmt sind, 

wobei die Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) 

über 1 betragen darf. Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl ist anzugeben und muss größer als 1 

sein. Kerngebiete für nachhaltige Bebauung, die für die in der Ziffer 2, aufgezählten Nutzungen 

bestimmt sind, wobei die Geschoßflächenzahl (Paragraph 4, Ziffer 17, NÖ BO 2014, Landesgesetzblatt 

Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) über 1 betragen darf. Die höchstzulässige 

Geschoßflächenzahl ist anzugeben und muss größer als 1 sein. 

10.Ziffer 10 
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Verkehrsbeschränkte Betriebsgebiete, die für die in der Z 3 aufgezählten Nutzungen bestimmt sind 

sowie für Bauwerke von Betrieben, von denen mehr als 100 Fahrten von mehrspurigen 

Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und Tag – abgestellt auf den jährlich durchschnittlichen 

täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugt werden dürfen. Die Anzahl der maximal zulässigen Fahrten 

pro Baulandfläche und Tag ist anzugeben. Verkehrsbeschränkte Betriebsgebiete, die für die in der 

Ziffer 3, aufgezählten Nutzungen bestimmt sind sowie für Bauwerke von Betrieben, von denen mehr 

als 100 Fahrten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und Tag – abgestellt auf den 

jährlich durchschnittlichen täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugt werden dürfen. Die Anzahl der 

maximal zulässigen Fahrten pro Baulandfläche und Tag ist anzugeben. 

11.Ziffer 11 

Verkehrsbeschränkte Industriegebiete, die für die in der Z 4 aufgezählten Nutzungen bestimmt sind 

sowie für Bauwerke von Betrieben, von denen mehr als 100 Fahrten von mehrspurigen 

Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und Tag – abgestellt auf den jährlich durchschnittlichen 

täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugt werden dürfen. Die Anzahl der maximal zulässigen Fahrten 

pro Baulandfläche und Tag ist anzugeben. Verkehrsbeschränkte Industriegebiete, die für die in der 

Ziffer 4, aufgezählten Nutzungen bestimmt sind sowie für Bauwerke von Betrieben, von denen mehr 

als 100 Fahrten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen pro ha Baulandfläche und Tag – abgestellt auf den 

jährlich durchschnittlichen täglichen Verkehr an Werktagen – erzeugt werden dürfen. Die Anzahl der 

maximal zulässigen Fahrten pro Baulandfläche und Tag ist anzugeben. 

(2)Absatz 2In Bauland-Sondergebieten sind Wohngebäude sowie eine sonstige Wohnnutzung nur 

insoweit zuzulassen, als diese mit Rücksicht auf den verordneten Nutzungszusatz vorhanden sein 

müssen. In Bauland-Betriebsgebieten und Bauland-Verkehrsbeschränkten Betriebsgebieten dürfen an 

bestehenden Wohngebäuden bzw. für Wohnzwecke bewilligten Teilen des Betriebsgebäudes 

Umbauten sowie Zubauten bis 20 % der Grundrissfläche der bisherigen Wohnnutzung, insgesamt 

höchstens jedoch 60 m², vorgenommen werden. Bei der Berechnung ist vom bewilligten Baubestand 

am 1. Februar 2015 auszugehen. 

(3)Absatz 3Sofern die besondere Zweckbindung von Kerngebieten, Kerngebieten für nachhaltige 

Bebauung, Betriebsgebieten, Verkehrsbeschränkten Betriebsgebieten und Sondergebieten dies nicht 

ausschließt, können erforderlichenfalls in allen Baulandwidmungsarten auch Bauwerke und 

Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen 

Bedarfes, der öffentlichen Sicherheit sowie für die religiösen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 

zugelassen werden. 

(3a)Absatz 3 aIn Industriegebieten und Verkehrsbeschränkten Industriegebieten ist die Errichtung von 

Bauwerken auch solcher Betriebe – ausgenommen Handelseinrichtungen gemäß § 18 – zulässig, die 

im Betriebsgebiet und Verkehrsbeschränktem Betriebsgebiet errichtet werden dürfen, wenn dafür 

weniger als zwei Drittel der als Industriegebiet oder Verkehrsbeschränktes Industriegebiet 

gewidmeten Flächen in Anspruch genommen werden. In Industriegebieten und 

Verkehrsbeschränkten Industriegebieten ist die Errichtung von Bauwerken auch solcher Betriebe – 

ausgenommen Handelseinrichtungen gemäß Paragraph 18, – zulässig, die im Betriebsgebiet und 

Verkehrsbeschränktem Betriebsgebiet errichtet werden dürfen, wenn dafür weniger als zwei Drittel 

der als Industriegebiet oder Verkehrsbeschränktes Industriegebiet gewidmeten Flächen in Anspruch 

genommen werden. 

(4)Absatz 4Zur Sicherung einer geordneten Siedlungsentwicklung sowie zur Sanierung und/oder 

Sicherung von Altlasten bzw. Verdachtsflächen kann das Bauland in verschiedene 

Aufschließungszonen unterteilt werden, wenn zugleich im örtlichen Raumordnungsprogramm 

sachgerechte Voraussetzungen für deren Freigabe festgelegt werden. Als derartige Voraussetzungen 



kommen die Bebauung von Baulandflächen mit gleicher Widmungsart zu einem bestimmten 

Prozentsatz, die Fertigstellung oder Sicherstellung der Ausführung infrastruktureller Einrichtungen 

sowie von Lärmschutzbauten und dergleichen in Betracht. Eine fehlende Standorteignung gemäß § 15 

Abs. 3 kann – ausgenommen Altlasten und Verdachtsflächen – durch Freigabevoraussetzungen nicht 

ersetzt werden. Zur Sicherung einer geordneten Siedlungsentwicklung sowie zur Sanierung und/oder 

Sicherung von Altlasten bzw. Verdachtsflächen kann das Bauland in verschiedene 

Aufschließungszonen unterteilt werden, wenn zugleich im örtlichen Raumordnungsprogramm 

sachgerechte Voraussetzungen für deren Freigabe festgelegt werden. Als derartige Voraussetzungen 

kommen die Bebauung von Baulandflächen mit gleicher Widmungsart zu einem bestimmten 

Prozentsatz, die Fertigstellung oder Sicherstellung der Ausführung infrastruktureller Einrichtungen 

sowie von Lärmschutzbauten und dergleichen in Betracht. Eine fehlende Standorteignung gemäß 

Paragraph 15, Absatz 3, kann – ausgenommen Altlasten und Verdachtsflächen – durch 

Freigabevoraussetzungen nicht ersetzt werden. 

Die Freigabe erfolgt durch Verordnung des Gemeinderates nach Erfüllung der festgelegten 

Freigabevoraussetzungen. Die Freigabe von Teilen einer Aufschließungszone ist zulässig, wenn die 

jeweils festgelegten Freigabevoraussetzungen für diesen Bereich erfüllt sind, der Gemeinde keine 

unwirtschaftlichen Aufwendungen für die Grundausstattung erwachsen und die ordnungsgemäße 

Bebauungsmöglichkeit der verbleibenden Restfläche gesichert bleibt. 

Ist für eine Aufschließungszone im Flächenwidmungsplan keine innere Verkehrserschließung 

festgelegt oder soll die festgelegte verändert werden, darf die Freigabe erst bei Sicherstellung einer 

Verkehrserschließung im Sinne des § 32 erfolgen. Ein Verfahren nach § 25 ist hiefür nicht 

erforderlich.Ist für eine Aufschließungszone im Flächenwidmungsplan keine innere 

Verkehrserschließung festgelegt oder soll die festgelegte verändert werden, darf die Freigabe erst bei 

Sicherstellung einer Verkehrserschließung im Sinne des Paragraph 32, erfolgen. Ein Verfahren nach 

Paragraph 25, ist hiefür nicht erforderlich. 

(5)Absatz 5Bauland-Betriebsgebiet, Bauland-Verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet, Bauland-

Kerngebiet und Bauland-Kerngebiet für nachhaltige Bebauung können erforderlichenfalls ganz oder 

für Teilbereiche hinsichtlich ihrer speziellen Verwendung näher bezeichnet werden (z. B. Verwaltungs- 

und Schulungsgebäude, emissionsarme Betriebe u. dgl.). 

Im Bauland-Agrargebiet können erforderlichenfalls im Übergang zum Grünland Bereiche festgelegt 

werden (“Hintausbereiche”), in denen jegliche Wohnnutzung unzulässig ist.Im Bauland-Agrargebiet 

können erforderlichenfalls im Übergang zum Grünland Bereiche festgelegt werden 

(“Hintausbereiche”), in denen jegliche Wohnnutzung unzulässig ist. 

Zur Sicherung des strukturellen Charakters darf die Widmungsart Bauland-Wohngebiet mit dem 

Zusatz „maximal zwei Wohneinheiten“ oder „maximal drei Wohneinheiten“ verbunden werden; unter 

dieser Bezeichnung dürfen nicht mehr als zwei bzw. drei Wohnungen (§ 4 Z 32a NÖ BO 2014, LGBl. 

Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) pro Grundstück errichtet werden. Im Rahmen der bestehenden 

Gebäudehülle (ausgenommen Gaupen) darf bei Wohngebäuden, die vor der Eintragung der 

Beschränkung der Wohneinheiten im Flächenwidmungsplan bewilligt wurden, eine Wohneinheit 

zusätzlich – höchstens jedoch insgesamt vier – geschaffen werden.Zur Sicherung des strukturellen 

Charakters darf die Widmungsart Bauland-Wohngebiet mit dem Zusatz „maximal zwei 

Wohneinheiten“ oder „maximal drei Wohneinheiten“ verbunden werden; unter dieser Bezeichnung 

dürfen nicht mehr als zwei bzw. drei Wohnungen (Paragraph 4, Ziffer 32 a, NÖ BO 2014, 

Landesgesetzblatt Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) pro Grundstück errichtet werden. Im 

Rahmen der bestehenden Gebäudehülle (ausgenommen Gaupen) darf bei Wohngebäuden, die vor 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=1/2015&Bundesland=Nieder%C3%B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%C3%B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=1/2015&Bundesland=Nieder%C3%B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%C3%B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


der Eintragung der Beschränkung der Wohneinheiten im Flächenwidmungsplan bewilligt wurden, 

eine Wohneinheit zusätzlich – höchstens jedoch insgesamt vier – geschaffen werden. 

Des Weiteren darf zur Sicherung des strukturellen Charakters die Widmungsart Bauland-Kerngebiet 

mit einem Zusatz verbunden werden, der die maximalen Wohneinheiten festlegt, wobei eine 

Festlegung zwischen sechs und zwanzig Wohneinheiten zulässig ist. Ist dies erfolgt, dürfen nicht mehr 

Wohnungen (§ 4 Z 32a NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) pro Grundstück 

errichtet werden, als maximale Wohneinheiten festgelegt wurden. Des Weiteren darf zur Sicherung 

des strukturellen Charakters die Widmungsart Bauland-Kerngebiet mit einem Zusatz verbunden 

werden, der die maximalen Wohneinheiten festlegt, wobei eine Festlegung zwischen sechs und 

zwanzig Wohneinheiten zulässig ist. Ist dies erfolgt, dürfen nicht mehr Wohnungen (Paragraph 4, 

Ziffer 32 a, NÖ BO 2014, Landesgesetzblatt Nr. 1 aus 2015, in der geltenden Fassung) pro Grundstück 

errichtet werden, als maximale Wohneinheiten festgelegt wurden. 

(6)Absatz 6Zur Weiterentwicklung der Siedlungsstrukturen können in den Widmungsarten Bauland-

Kerngebiet, Bauland-Kerngebiet für nachhaltige Bebauung, Bauland-Betriebsgebiet, Bauland-

Verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet und Bauland-Sondergebiet Hochhauszonen festgelegt werden. 

Bei dieser Festlegung ist die maximal zulässige Gebäudehöhe anzugeben. Die Raumverträglichkeit für 

eine Bebauung ist spätestens bei Erteilung der Baubewilligung nachzuweisen (§ 20 Abs. 1 Z 6 NÖ BO 

2014, LGBl. Nr. 1/2015). Außerhalb von Hochhauszonen ist die Errichtung von Hochhäusern – mit 

Ausnahme von Silos und ähnlichen technischen Anlagen, in denen Aufenthaltsräume nicht oder nur 

im unbedeutenden Ausmaß vorhanden sind – unzulässig. Dieses Verbot gilt nicht im Bauland-

Industriegebiet und Bauland-Verkehrsbeschränktes Industriegebiet für Verwaltungsgebäude von dort 

zulässigen Betrieben.Zur Weiterentwicklung der Siedlungsstrukturen können in den Widmungsarten 

Bauland-Kerngebiet, Bauland-Kerngebiet für nachhaltige Bebauung, Bauland-Betriebsgebiet, 

Bauland-Verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet und Bauland-Sondergebiet Hochhauszonen festgelegt 

werden. Bei dieser Festlegung ist die maximal zulässige Gebäudehöhe anzugeben. Die 

Raumverträglichkeit für eine Bebauung ist spätestens bei Erteilung der Baubewilligung nachzuweisen 

(Paragraph 20, Absatz eins, Ziffer 6, NÖ BO 2014, Landesgesetzblatt Nr. 1 aus 2015,). Außerhalb von 

Hochhauszonen ist die Errichtung von Hochhäusern – mit Ausnahme von Silos und ähnlichen 

technischen Anlagen, in denen Aufenthaltsräume nicht oder nur im unbedeutenden Ausmaß 

vorhanden sind – unzulässig. Dieses Verbot gilt nicht im Bauland-Industriegebiet und Bauland-

Verkehrsbeschränktes Industriegebiet für Verwaltungsgebäude von dort zulässigen Betrieben. 

(7)Absatz 7(entfällt durch LGBl. Nr. 63/2016) 
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